
Anlage 3

Bescheinigung zur Prüfungsniederschrift 

Vor- und Zuname  
Geburtsdatum/-ort  
 
Leistungsbewertungen 
 
in der schriftlichen Prüfung 

 
aus den Stoffgebieten 

 
Punktzahl Punktzahl 

Rechtlicher Rahmen   

Organisatorischer Rahmen   

Menschen in der Ausbildung   

Beurteilung von Leistungen   

 
Gesamt (Summe) durch; Gesamtergebnis schriftliche Prüfung 

  

 

Die Punktzahl entspricht gem. § 17 Abs. 3 der Note 

 

In der praktischen Prüfung 

 Punktzahl 
aus den Stoffgebieten 1- 4  
 

Die Punktzahl entspricht gemäß § 17 Abs. 3 der Note 

 

 
 
Rechnerisch richtig 

Notenabgrenzung: 
13,50 bis 15,00 = sehr gut 

10,50 bis 13,49 = gut 
7,50 bis 10,49 = befriedigend 

5,00 bis 7,49 = ausreichend 
1,50 bis 4,99 = mangelhaft 

0,00 bis 1,49 = ungenügend

  


